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STADT HERTEN         
Der Wahlleiter 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 

der Ersatzbestimmung für die ausgeschiedene Ratsfrau Katharina Dalitz 
 
 
Die Ratsfrau Katharina Maria Dalitz hat ihren Verzicht auf das Mandat als gewähltes Mitglied 
des Rates der Stadt Herten zum 1. August 2021 erklärt. Sie war Nachfolgerin des bei der Wahl 
der Vertretung der Stadt Herten (Rat) am 13. September 2020 gewählten Herrn Reinhard Pi-
wek. Als Nachfolger ist nach der Reserveliste der CDU Herr Daniel Wolter in den Rat der Stadt 
Herten nachgerückt. 
 
 
Gegen die Gültigkeit meiner Entscheidung können 

 
a) jeder Wahlberechtigte der Stadt Herten, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 
     Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie 
 
c) der Landrat des Kreises Recklinghausen als Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Ersatzbestimmung Einspruch erheben.  
Der Einspruch ist im Bürgermeisteramt, Kurt-Schumacher-Straße 2 in 45699 Herten, Raum 106, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Ersatzbestimmung beginnt mit dem Tage, an 
dem diese Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Herten veröffentlicht wird.  
 
 
 
gez. 
Matthias Müller 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die Richtlinien zur Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 24 SGB VIII (Gesetz zur Stärkung von  
Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkengesetz – KJSG)) für die Stadt Herten ab 
01.08.2021, die der Rat in seiner Sitzung am 29.09.2021 beschlossen hat, werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der 
 
Richtlinien zur Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 24 SGB VIII (Gesetz zur Stärkung von  
Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkengesetz – KJSG)) für die Stadt Herten ab 
01.08.2021 
 
mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
verfahren worden ist. 
 
Die Verletzung der der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündi-
gung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a. dass eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

b. diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 

c. der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat 
 

d. oder der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt wurde 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Herten, den 05.10.2021 
 
 
gez. Matthias Müller 
Bürgermeister 
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Richtlinien zur Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 24 SGB VIII (Gesetz zur Stärkung von  
Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkengesetz – KJSG)) für die Stadt Herten 
ab 01.08.2021 
 
1. Vorbemerkung 
 
Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe zum 01.10.2005 und dem Kinderförderungsgesetz zum 01.01.2009 wurde das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz novelliert (SGB VIII §§ 22ff, § 43 und § 90). 
 
Beide Gesetze verfolgen den qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tages-
betreuung und der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Damit soll u. a. erreicht 
werden, dass alle Arbeits- und Beschäftigungssuchenden eine geeignete Kinderbetreuung fin-
den können und die Qualität der zu schaffenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten anerkannten 
Standards entsprechen. 
 
Die Novelle des KiBiz (Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Sechstes Gesetz 
zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch) zur qualitativen Weiterentwicklung der 
frühen Bildung trat am 1. August 2020 in Kraft.  
 
 
2. Qualitätssicherung 
 
Voraussetzungen für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege 
 
Kindertagespflegepersonen sollen sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Koope-
rationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Kindertagespflegepersonen aus-
zeichnen und über kindgerechte Räume verfügen (vgl. § 23 KJSG). Vor Aufnahme der Tätigkeit 
als Kindertagespflegeperson findet eine Überprüfung der Eignung der Kindertagespflegeper-
son durch die Stadt Herten, Jugendamt - Kindertagespflege - statt. Hierzu wird ein persönli-
ches Gespräch im Haushalt der Kindertagespflegeperson geführt. Dabei werden die persönli-
chen und räumlichen Voraussetzungen überprüft. Zusätzlich ist die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung über die seelische, körperliche und geistige Eignung zur Kindertagespflege von 
der Kindertagespflegeperson erforderlich. Ein erweitertes Führungszeugnis ist von der Kinder-
tagespflegeperson sowie von allen Personen über 18 Jahren, die in ihrem Haushalt leben und 
regelmäßig Kontakt mit den Tagespflegekindern haben, vorzulegen. 

Um die in der Kindertagespflege erforderliche körperliche und psychische Belastbarkeit in hö-
herem Alter nachzuweisen, ist ab dem gesetzlichen Rentenalter jährlich eine aktuelle ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen.  

Die erweiterten Führungszeugnisse sind analog der Pflegeerlaubnis alle 5 Jahre zu erneuern. 
 
Kraft Gesetzes benötigt die Kindertagespflegeperson eine Erlaubnis, wenn sie außerhalb des 
Haushalts der Kinder, insgesamt mehr als 15 Stunden wöchentlich, regelmäßig und länger als 
drei Monate Kinder betreut. Sie kann dann fünf Jahre lang bis zu fünf Kinder betreuen. Diese 
Erlaubnis kann eingeschränkt oder widerrufen werden, wenn erforderliche Kriterien sich än-
dern oder entfallen (§ 43 KJHG). 
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Erlaubniserteilende Stelle ist die Stadt Herten, Jugendamt - Kindertagespflege. 
 
 
3. Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen 
 
Durch die Neufassung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) wurde die Kindertages-
pflege als Betreuungssystem den Kindertageseinrichtungen gleichrangig gegenübergestellt. 
Dazu müssen Kindertagespflegepersonen über eine angemessene Qualifikation verfügen, um 
den hohen Anforderungen an ihre Tätigkeit gerecht zu werden. 
Bisher müssen Kindertagespflegepersonen über vertiefte Kenntnisse zur Kindertagespflege 
verfügen und eine Qualifizierung von insgesamt 160 Unterrichtsstunden nach Inhalten des 
Curriculums des Deutschen Jugend-Instituts (DJI 2008) oder vergleichbaren absolvieren (§ 17 
KiBiz). Diese besteht aus einer Basis- (30 Ustd.) und einer Aufbauqualifizierung (130 Ust.). 
Diese Qualifizierungskurse bieten FBS und VHS im Kreis Recklinghausen an. 
 
Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig 
diese Tätigkeit aufnehmen, über eine Qualifizierung verfügen, die inhaltlich und nach zeitli-
chem Umfang dem Standard des vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzori-
entierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (im Folgenden QHB genannt) ent-
spricht. Dieses beinhaltet aktuell 300 Unterrichtseinheiten. Abweichend davon benötigen so-
zialpädagogische Fachkräfte, die ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 erstmalig als Kinderta-
gespflegeperson tätig werden, nur einen Nachweis über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 
Anforderungen der Kindertagespflege im Umfang von 80 Unterrichtseinheiten. 
 
Zusätzlich muss ein neun Unterrichtsstunden umfassender Erste-Hilfe-Kurs nachgewiesen 
werden, der alle zwei Jahre aufgefrischt wird. Dieses Angebot wird in Kooperation mit der 
Familienbildungsstätte in Herten angeboten und über Gutscheine der Unfallkasse finanziert.  
 
 Begleitung und Weiterbildung: Alle Kindertagespflegepersonen, die durch die Stadt Herten, 
Jugendamt – Kindertagespflege vermittelt werden, sind verpflichtet, sich regelmäßig über ak-
tuelle Neuerungen in der Kindertagespflege zu informieren und mindestens fünf Stunden jähr-
liche Fortbildungsangebote wahrzunehmen. Bei extern belegten Fortbildungen ist ein Nach-
weis bei der Fachstelle vorzulegen. 
 
 
4. Kostenerstattung 
 
Der Aufwendungsersatz für die Kindertagespflegeperson wird unterteilt in:  
• materielle Aufwendungen (Sachkosten) 
- Aufwendungen für Nahrung und deren Zubereitung, 
- Aufwendungen für Körperpflege und Reinigung, 
- Aufwendungen für Unterkunft, Heizung, Beleuchtung, 
- Aufwendungen für zusätzliches Spiel- und Beschäftigungsmaterial, 
- Aufwendungen für Mobiliar (z. B. Hochstuhl, Kinderbett, Autositz), 
- Aufwendung für eine Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 

(die normale private Haftpflichtversicherung reicht nicht aus) und 
• Kosten der Erziehung (Anerkennung der Förderleistung) 
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4. 1 Vergütung 
4.1.1 Gestaffelte Vergütung nach Qualifizierung 
 
Kindertagespflegepersonen erhalten ihrer Qualifizierung entsprechend unterschiedliche Stun-
densätze zur Anerkennung der Förderleistung. Gemäß § 23 Abs. 2a SGB VIII ist der Betrag zur 
Anerkennung der Förderungsleistung der Kindertagespflegeperson leistungsgerecht ausge-
staltet.  
 
Seit dem 01.08.2019 erfolgt die Zahlung eines Stundensatzes nachfolgender Systematik. 
 

Qualifizierungsstufen Erstattung 
der Sachkosten 

Anerkennung 
der Förderleistung gesamt 

Stufe 1 1,40 € 0,90 € 2,30 € 
 

Stufe 2 
 1,40 € 2,40 € 3,80 € 

Stufe 3  
 1,40 € 4,10 € 5,50 € 

 
Ab dem 01.08.2021 erfolgt eine dynamische Erhöhung um jährlich 0,10 € je Stunde. Dabei 
entfällt jeweils die Hälfte auf die Erstattung der Sachkosten und die Anerkennung der Förder-
leistung. 
Die Qualifizierungsstufe 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
Vergütungstabelle ab 01.08.2021 
 

Qualifizierungsstufen Erstattung 
der Sachkosten 

Anerkennung 
der Förderleistung gesamt 

Stufe 1  
 1,45 € 2,45 € 3,90 € 

Stufe 2 
 1,45 € 4,15 € 5,60 € 

 
 
Nach Stufe 1 werden 
• Kindertagespflegepersonen finanziert, die einen durch die Stadt Herten anerkennungsfä-

higen Qualifizierungsnachweis im Sinne einer Basisqualifizierung erbringen (Basisqualifi-
zierungen bis 2005 werden anerkannt). 
 

Nach Stufe 2 werden 
• Kindertagespflegepersonen finanziert, die eine Basis- und Aufbauqualifizierung absolviert 

haben 
• Kindertagespflegepersonen finanziert, die eine Basisqualifizierung absolviert haben und 

eine pädagogische Ausbildung vorweisen können (z. B. Kinderpflegerin, Erzieherin, Sozial-
pädagogin). 
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Wird ein Kind über Nacht betreut, werden die Nachtzeiten von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr (acht 
Stunden) als Bereitschaftsdienst gerechnet und zwei Stunden für diese Zeit angerechnet. 
 
Die Abrechnung mit den Kindertagespflegepersonen erfolgt monatlich. Die Auszahlung erfolgt 
jeweils zu Beginn des Monats. Zu Beginn neuer Betreuungen ist erfahrungsgemäß eine Bear-
beitungszeit von ca. vier Wochen erforderlich. Die Auszahlung erfolgt hier rückwirkend. 
 
 
4.1.2 Erhöhte Vergütung gestaffelt nach Qualifizierung bei Randzeitenbetreuungen und Be-
treuungen am Wochenende 
 
Regelung bis 31.07.2021 
 

Qualifizierungsstufen Erstattung 
der Sachkosten 

Anerkennung 
der Förderleistung gesamt 

Stufe 1 
 1,40 € 1,90 € 3,30 € 

Stufe 1  
 1,40 € 3,40 € 4,80 € 

Stufe 2  
 1,40 € 5,10 € 6,50 € 

 
Ab dem 01.08.2021 erfolgt eine dynamische Erhöhung um jährlich 0,10 € je Stunde. Dabei 
entfällt jeweils die Hälfte auf die Erstattung der Sachkosten und die Anerkennung der Förder-
leistung. 
Die Qualifizierungsstufe 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
Aktualisierte Vergütungstabelle mit der Dynamisierung ab 01.08.2021:  
 

Qualifizierungsstufen Erstattung 
der Sachkosten 

Anerkennung 
der Förderleistung gesamt 

Stufe 1  
 1,45 € 3,45 € 4,90 € 

Stufe 2 
 1,45 € 5,15 € 6,60 € 

 
Erhöhte Tagespflegesätze fallen an bei Randzeitenbetreuungen, die ergänzend zu Vollzeitbe-
treuungen in Einrichtungen oder der Offenen Ganztagsschule geleistet werden und bei Be-
treuungen am Wochenende: 
 

• Randzeitenbetreuung vor dem Kindergarten oder der Schule. 
• nach Vollzeitbetreuungen in Einrichtungen oder der offenen Ganztagsschule.  
• bei ausschließlichen Betreuungen am Abend, wenn z.B. ein alleinerziehender Elternteil 

eine Abendschule besucht. 
• Sämtliche Betreuungen an Samstagen und Sonntagen. 
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Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet im Einzelfall der/die Mitarbeiter/In des 
Jugendamtes -, Kindertagespflege der Stadt Herten. 
 
 
4.1.3 Erhöhte Bezahlung bei Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertages-
pflege 
 
Bei Betreuung von Kindern mit attestierter Behinderung in Kindertagespflege, ist durch die 
wesentlich höheren Anforderungen an die Kindertagespflegeperson eine gesonderte Bezah-
lung erforderlich. In den jeweiligen begründeten Einzelfällen kann ein doppelter Stundensatz 
bezahlt werden. 
Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet im Einzelfall der/die Mitarbeiter/In des 
Jugendamtes -, Kindertagespflege der Stadt Herten. 
 
 
4.1.4 Eingewöhnungszeit 
 
Die Betreuung beginnt mit einer Eingewöhnungszeit. 
 
 
4.1.5 Vergütung für Vor- und Nachbereitung und Dokumentationen 
 
Die Kindertagespflegepersonen arbeiten mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partner-
schaftlich und vertrauensvoll zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmä-
ßige Information über den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu 
ist den Eltern mindestens einmal im Betreuungsjahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres 
Kindes, seine besonderen Interessen und Fähigkeiten sowie geplante Maßnahmen zur geziel-
ten Förderung des Kindes anzubieten. Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet eine Ent-
wicklungs- und Bildungsdokumentation, vorausgesetzt der Zustimmung der Eltern, zu führen. 
Nach einem umfassenden Aufnahmegespräch mit den Eltern und einer Eingewöhnungsphase, 
spätestens aber sechs Monate nach Aufnahme des Kindes erfolgt eine erste Dokumentation. 
 
Die Kindertagespflegeperson erhält für jedes ihr zugeordnete Kind eine Stunde pro Betreu-
ungswoche für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit monatlich mit den laufenden Geld-
leistungen ausgezahlt (§ 24 Abs.3, KiBiz 2020) 
 
 
4.1.6 Ausfallzeiten durch Krankheit: 

 
I. Bei einer Unterbrechung der Kindertagespflege bei vorübergehender Krankheit bezie-

hungsweise Abwesenheit des Kindes wird die monatliche Leistung bis zu vier Wochen 
weitergewährt.  

II. Diese Regelung gilt ebenfalls bei Erkrankung der Kindertagespflegeperson, vorausge-
setzt, es muss keine Ersatzbetreuung bezahlt werden. Nimmt die Kindertagespflegeper-
son am Vertretungsmodell (s.4.1.8) teil, wird das Betreuungsgeld bis zu vier Wochen 
weitergewährt.   
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4.1.7 Urlaub: 
 
Kindertagespflegepersonen haben keinen rechtlichen Anspruch auf bezahlten Urlaub, weil sie 
eine selbständige Tätigkeit ausüben.  
Kindertagespflegepersonen wird Urlaub für die Dauer von maximal 27 Arbeitstagen je Kinder-
gartenjahr gewährt, vorausgesetzt, Kindertagespflegeperson und Eltern stimmen ihren Urlaub 
rechtzeitig miteinander ab. Kommt es zu keiner Einigung, so werden die entsprechenden Kos-
ten für eine Ersatzbetreuung vom Tagespflegegeld der Kindertagespflegeperson abgezogen, 
da Doppelbezahlungen nicht möglich sind. 
Die Anzahl der oben genannten Urlaubstage bezieht sich auf eine wöchentliche Betreuungs-
zeit von fünf Tagen. Bei weniger als fünf Tagen wird der Urlaubsanspruch nach  folgender 
Formel anteilig berechnet:  

(27/5) x Anzahl Arbeitstage je Woche = anteiliger Urlaubsanspruch.  

Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden.  

 
 
2.1.8 Vertretung bei Ausfallzeiten 
 
Wenn sich die Kindertagespflegepersonen an einem Vertretungsmodell beteiligen, werden 
die Vertretungstage bei kurzfristigen Ausfallzeiten weitergezahlt. Die Ersatzbetreuung wird als 
Doppelzahlung für maximal vier Wochen der Vertretungsperson erstattet.  
Voraussetzungen für die Übernahme einer Vertretung sind eine gültige Pflegeerlaubnis, Teil-
nahme an einem Kontakthalteprogramm mit regelmäßigen Treffen und freie Betreuungs-
plätze. Die Anzahl der betreuten Kinder darf die in der Pflegeerlaubnis genannten Anzahl nicht 
überschreiten.  
 
 
4.2 Unfallversicherung und Alterssicherung 
 
Nach § 23 Abs. 2 SGB VIII umfasst die laufende Geldleistung nach Abs. 1: Die Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstat-
tung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Kinderta-
gespflegeperson. 
 
 
4.2.1 Unfallversicherung für Kindertagespflegepersonen 
 
Für selbständig tätige Kindertagespflegepersonen ist die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege mit Sitz in Hamburg als Pflichtversicherung zuständig. 
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankhei-
ten. Der Versicherungsschutz umfasst alle Tätigkeiten, die eine selbstständig tätige Kinderta-
gespflegeperson im ursächlichen Zusammenhang mit ihrer Kinderbetreuungstätigkeit ausübt. 
Die Versicherungssumme ist einkommensunabhängig. 
Ein angemessener Jahresbeitrag ist stets rückwirkend für das Kalenderjahr fällig und wird der 
Kindertagespflegeperson bei entsprechendem Nachweis erstattet. Die Prüfung der Angemes-
senheit erfolgt auf Grundlage der vom Jugendamt erstellten Meldung für das Finanzamt über 
das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit. 
 
Für nicht selbständig tätige Kindertagespflegepersonen ist der Gemeindeunfallversicherungs-
verband (GUVV) zuständig. Der Jahresbeitrag ist hier stets im Voraus für das Kalenderjahr fäl-
lig. 
 
 
4.2.2 Alterssicherung für Kindertagespflegepersonen 
 
Zusätzlich zum Aufwendungsersatz wird auf Antrag die Hälfte der angemessenen Kosten einer 
Altersvorsorge bis zur jeweils gültigen Höchstgrenze monatlich übernommen, sofern diese 
nachgewiesen werden. Die Beiträge zur Alterssicherung sind kindbezogene Leistungen. Als 
selbstständig Tätige sind Kindertagespflegepersonen nicht an die gesetzliche Rentenversiche-
rung gebunden. Wahlweise können entweder Zahlungen in die gesetzliche Rentenkasse oder 
anderen Formen der Alterssicherung anerkannt werden. Zum Beispiel: 
 - Kapitallebensversicherung auf Rentenbasis, - Private Alterssicherung als Ergänzung zur ge-
setzlichen Rente, - Rentensparmodelle wie z. B. Riester oder Rürup. 
Sind Kindertagespflegepersonen ab dem 01.01.2009 rentenversicherungspflichtig, werden die 
hälftigen, nachgewiesenen Aufwendungen zu der einkommensgerechten Beitragszahlung er-
stattet. 
Sind Kindertagespflegepersonen nicht rentenversicherungspflichtig, kann auf Antrag die 
Hälfte der angemessenen Kosten einer freiwilligen Altersvorsorge, wahlweise entweder Zah-
lungen in die gesetzliche Rentenkasse oder andere Formen der Alterssicherung, anerkannt 
werden. 
Nachgewiesene Beiträge können bis zur Hälfte der jeweils gültigen Höchstgrenze (zurzeit 18,7 
%) Versicherungsanteil einer geringfügigen Beschäftigung monatlich übernommen werden. 
Die Beiträge zur Alterssicherung sind kindbezogene Leistungen.  
 
 
4.3 Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Kindertagespflegepersonen 
 
Ab einem zu versteuernden Gewinn nach den jeweilig geltenden Grenzen (in 2021 von 470,00 
€) müssen Kindertagespflegepersonen eigenständig Beiträge zu einer Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung bezahlen. Gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII werden die hälftigen, nachgewie-
senen Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung 
erstattet. 
Seit 01.01.2019 gilt eine einheitlich niedrige Mindestbemessungsgrundlage in Höhe des 90. 
Teils der monatlichen Bezugsgröße (im Jahr 2021: 1.096,67 €), falls keine höheren beitrags-
pflichtigen Einnahmen erzielt werden. 
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Bei Nachweis einer zusätzlichen Krankengeldversicherung ab dem 43. Tag wird auch dieser 
erhöhte Betrag der Kindertagespflegeperson hälftig erstattet.  
 
 
4.4 Unfallversicherungen für Tagespflegekinder: 
 
Gemäß §§ 2 und 128 SGB VII sind Kinder, die von einer Kindertagespflegeperson im Sinne des 
§ 23 SGB VIII betreut werden, über die Landesunfallkassen unfallversichert.  
 
 
5. Schlussbestimmung 
 
Diese Richtlinien in der vorliegenden Fassung treten rückwirkend zum 01.08.2021 in Kraft.  
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